
 
 
 

Satzung zum Schutz des Südwestteiles der Mergelgrube 
Germania I als geschützten Landschaftsbestandteil 

vom 22. Oktober 1987 
 

Abl. RBHan. 1987, S. 821 

zuletzt geändert durch Berichtigung Abl. RBHan. 1988, S. 831. 

 

 
 
Aufgrund der §§ 28 bis 30 des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes vom 20.03.1981 
(Nieders. GVBI. S. 31) in der Fassung vom 11.04.1986 (Nieders. GVBI. S. 103) und § 6 
der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 22.06.1982 (Nieders. GVBI. S. 229) in der 
Fassung vom 13.10.1986 (Nieders. GVBI. S. 323) hat der Rat der Landeshauptstadt  
Hannover in seiner Sitzung am 22.10.1987 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Vom Flurstück 13/17 der Flur 11 in der Gemarkung Anderten wird der südwestlich der in 
Satz 2 beschriebenen Linie liegende Teil zum geschützten Landschaftsbestandteil erklärt. 
Die Linie ist eine Gerade zwischen der Nordwestecke des Flurstücks und dem Punkt auf 
der südlichen Grenze, der 93 m von der Südostecke entfernt liegt.  
 
 
 

§ 2 
Schutzzweck 

 
Die Erklärung zum geschützten Landschaftsbestandteil erfolgt, weil 
- der Südwestteil der Mergelgrube, deren Verfüllung nicht genehmigt ist, das Ortsbild in 

dem durch Gewerbe und Zementindustrie geprägten Bereich belebt und gliedert, 
- die Fläche wegen ihrer Strukturvielfalt und Bodenqualität Lebensraum für bedrohte 

Tier- und Pflanzenarten bietet und damit zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
beiträgt, 

- die Fläche in ihrem jetzigen Zustand das Kleinklima in dem klimatisch stark belasteten 
Bereich verbessert, 

mit den Zielen, 
- Form und Bodenqualität sowie die Pflanzendecke zu erhalten, 
- den bedrohten wildwachsenden Pflanzen- und wildlebenden Tierarten eine natürliche 

Entwicklung zu gewährleisten, 
- Störungen fernzuhalten, 
- Pflegemaßnahmen durchführen zu können. 
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§ 3 

Verbote 
 
(1) Aus dem geschützten Bereich dürfen keine Bodenbestandteile, Pflanzen, Pflanzen-

teile oder Tiere entnommen werden. 
 
(2) Aufschüttungen dürfen nicht vorgenommen werden. 
 
(3) Veränderungen der Bodengestalt sind verboten. 
(4) Flüssigkeiten dürfen nicht eingeleitet, und feste Stoffe dürfen nichteingebracht wer-

den. 
 

(5) Die Anwendung chemischer Pflanzenbehandlungsmittel und jegliche Düngung sind 
verboten. 

 
(6) Bauliche Anlagen aller Art, auch soweit dafür keine Bauerlaubnis erforderlich ist, 

dürfen C nicht errichtet werden. 
 
(7) Leitungen aller Art dürfen weder unterirdisch noch oberirdisch verlegt werden. 
 
(8) Pflanzen dürfen weder angepflanzt noch ausgesät werden. 
 
(9) Das Befahren mit Fahrzeugen aller Art und das Reiten sind verboten. 
 
(10) Unbefugte dürfen den geschützten Landschaftsbestandteil nicht betreten. 

 
(11) Tierhalter dürfen ihre Tiere im geschützten Landschaftsbestandteil nicht freilaufen 

lassen. Tiere dürfen nicht ausgesetzt werden. 
 
 
 

§ 4 
Freistellungen 

 
Die Ausübung der Jagd ist von den Verboten des § 3 freigestellt. 

 
 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
Von den Verboten des § 3 kann im Einzelfall Befreiung gewährt werden, wenn 
a) das Verbot zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Befreiung mit 

den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
b) Gründe des allgemeinen Wohls die Befreiung erfordern. 
 
 
 

§ 6 
Gebote 

 
Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte sind verpflichtet, Mäharbeiten und Ent-
kusselungsarbeiten sowie den Abtransport des Abfalles durch die Naturschutzbehörde 
oder Beauftragte der Naturschutzbehörde zu dulden. 
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§ 7 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Wer den Verboten des § 3 zuwiderhandelt, ohne dass eine Befreiung gemäß § 5 gewährt 
wurde, handelt gemäß § 6 (2) der Niedersächsischen Gemeindeordnung ordnungswidrig. 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,– DM geahndet werden. 

 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regierungs-
bezirk Hannover in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
Geändert durch Berichtigung Abl. RBHan. 1988, S. 831. 
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